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Vorinformationen zu Auftragsbekanntmachungen
einsehen

A\

Sie mdchten sich Gber eine geplante Auftragsvergabe informieren? Dann kdnnen Sie die
Vorinformationen zu einer Bekanntgabe tiber den Datenservice ,Offentlicher Einkauf*
abrufen.

Basisinformationen

Wenn Sie sich Uber eine geplante Auftragsvergabe informieren méchten, kénnen Sie die
Vorinformationen zu einer Bekanntgabe einsehen. Die Vorinformation dient der
frihzeitigen Information interessierter Bieter Giber beabsichtigte Auftragsvergaben. So
konnen Sie sich bei Interesse im Vorfeld auf die Ausschreibung vorbereiten.

Die Vorinformation ist in Zusammenhang mit Vergabeverfahren eine Bekanntmachung des
offentlichen Auftraggebers, in der dieser die Absicht einer geplanten Auftragsvergabe
bekanntgibt. Die Vorinformation geht dem eigentlichen Vergabeverfahren voraus. Die
Entscheidung eine Vorinformation zu einem geplanten Beschaffungsvorgang zu
veroffentlichen, liegt im freien Ermessen des Auftraggebers.

Die Vorinformation ist nur dann verpflichtend, wenn der 6ffentliche Auftraggeber von der
Maoglichkeit Gebrauch machen mochte, die Angebotsfrist zu verkiirzen oder die
Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb dienen und die Bekanntmachung ersetzen soll.

Der 6ffentliche Auftraggeber kann die Vorinformation im Beschafferprofil verdffentlichen
oder die Vorinformation an das Amt fur Veroffentlichungen der Europaischen Union
senden. Falls die Vorinformation im Beschafferprofil veréffentlicht, muss eine Mitteilung
dazu an das Amt fur Veroffentlichungen der Europaischen Union gesendet werden.

Beschafferprofile sind unter anderem im Rahmen der Vergabeplatt-formen der Lander
veroffentlicht sowie im Datenservice Offentlicher Einkauf.

Der Datenservice ist der frei zugangliche zentrale Ort, um Vorinformationen zu einer
Bekanntgabe zu finden, die von anderen Vergabeplattformen von Bund, Landern und
Kommunen regelmalig zugeliefert werden. Unternehmen und an Vergabethemen
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Interessierte kbnnen so erstmalig an einer zentralen Stelle frei zugéanglich alle fur sie
relevanten Vorinformationen und Auftragsbekanntmachungen finden.

Voraussetzungen

o Keine

- Optional: Fur den Datenservice Offentlicher Einkauf - ELSTER-Unternehmenskonto
fur die Nutzung von Komfortfunktionen wie z.B. das Speichern von Suchfiltern oder die
Weiterleitung gefundener Bekanntmachungen.

Ablauf

Wenn Sie sich tber eine geplante Auftragsvergabe informieren mochten, kdnnen Sie die
Vorinformationen zu einer Auftragsbekanntgabe einsehen. Die Vorinformationen kénnen
online im Rahmen sogenannter Beschafferprofile verdffentlicht werden.

o Sie kdnnen die Vorinformationen zur Auftragsbekanntmachung auf den
Vergabeplattformen des Bundes, der Lander, der Kommunen oder dem Datenservice
Offentlicher Einkauf einsehen.

o Der zentrale Ort zur Veroffentlichung von Auftragsbekanntmachungen ist der
Datenservice Offentlicher Einkauf.

o Rufen Sie den Datenservice auf.

o Sie kdnnen den Datenservice ohne Authentifizierung nutzen. Die freiwillige
Authentifizierung mittels ELSTER-Unternehmenskonto ermoéglicht Ihnen die Nutzung
von Komfortfunktionen wie z.B. das Speichern von Suchfiltern, die Weiterleitung
gefundener Bekanntmachungen oder die automatische Benachrichtigung bei
Anderungen.

o Suchen Sie nach ,Vorinformationen“ oder ,Vorinformationsverfahren®.

o Es wird Ihnen eine entsprechende Trefferliste angezeigt aus der Sie entsprechende
Vorinformationen auswéhlen und im Detail sichten kénnen.

Weitere Hinweise

Die Vorinformation sollte nicht mit der Vorabinformation vor Erteilung des Zuschlags auf
ein Angebot verwechselt werden. Unter der Vorabinformation versteht man die
Benachrichtigung eines Bieters oder einer Bieterin dariiber, dass sein oder ihr Angebot
abgelehnt wurde.

Zustandige Stellen

- Der Senator fiir Finanzen

= +49 421 361 0 oder 115

+49 421 496 2398
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
Website

office@finanzen.bremen.de
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/der-senator-fuer-finanzen-9279
https://www.finanzen.bremen.de
mailto:office@finanzen.bremen.de

» Rechtssichere E-Kommunikation mehr

- Beschaffungsamt des BMI

+49 22899 610-0

+49 22899 610 - 1610
Bruhler StraRe 3, 53119 Bonn
Website
info@bescha.bund.de

Online Services

- Datenservice Offentlicher Einkauf
Der Datenservice Offentlicher Einkauf ist der zentrale Ort zum Finden und Auswéhlen
von Bekanntmachungen offentlicher Auftraggeber aus Bund, Landern und
Kommunen. Unternehmen und an Vergabethemen Interessierte kdnnen so erstmalig
an einer zentralen Stelle frei zugéanglich alle fur sie relevanten Bekanntmachungen
finden.

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Eine den Formalien entsprechende veroffentlichte Vorinformation erméglicht bei
bestimmten Vergabeverfahren eine deutliche Verkirzung der Angebotsfrist oder den
Verzicht auf eine Bekanntmachung tber einen bevorstehenden Auftrag.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Onlineauskunft erfolgt unmittelbar.

Rechtsgrundlagen

o 8 38 Vorinformation - Verordnung Uber die Vergabe éffentlicher Auftrage
(Vergabeverordnung - VgV)

o 8 12 EU Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil A

o § 17 Vorinformation - (Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit - VSVgV)
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https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.service.bremen.de/visitenkarte/beschaffungsamt-des-bmi-179498
https://www.bescha.bund.de
mailto:info@bescha.bund.de
https://www.oeffentlichevergabe.de
https://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2016/__38.html
https://dejure.org/gesetze/VOB-A/12_EU.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vsvgv/__17.html

o

8 36 Verordnung tber die Vergabe von 6ffentlichen Auftragen im Bereich des
Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung
(Sektorenverordnung - SektVO)

8§ 23 Verordnung Uber die Vergabe von Konzessionen
(Konzessionsvergabeverordnung - KonzVaV)

§ 27 Unterschwellenvergabeordnung

8 12 Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen — Teil A

o

o

o

Weitere Informationen

o |Informationen zur elektronischen Vergabe
o |Informationen zum Datenservice Offentlicher Einkauf

Aktualisiert am 17.07.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/sektvo_2016/BJNR065700016.html
https://www.gesetze-im-internet.de/konzvgv/BJNR068300016.html
https://www.vergabevorschriften.de/uvgo/27
https://dejure.org/gesetze/VOB-A/12.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/verwaltungsmodernisierung/e-beschaffung/e-beschaffung-artikel.html
https://www.bescha.bund.de/DE/ElektronischerEinkauf/Bekanntmachungsservice_Bund/BKMS/Leistungsumfang_und_Funktionen/Leistungsumfang_und_Funktionen_node.html

	 Vorinformationen zu Auftragsbekanntmachungen einsehen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Zuständige Stellen
	Der Senator für Finanzen
	Beschaffungsamt des BMI

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


